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muß an einem Stoß ein Fahrweg von mindestens 
0,80 m lichter Breite vorhanden sein; ferner müssen 
Übergänge angelegt sein. Dies gilt auch für ge
neigte Strecken.

3 .  F ö r d e r u n g  i n  B r e m s b e r g e n  
( S c h r ä g b a h n e n )  u n d  i n  S c h ä c h t e n

§ 66
(1) Die zur Förderung dienenden Schächte und 

Bremsberge müssen Fahrtrume haben, wenn ein 
besonderer Fahrschacht oder ein besonderes Fahr- 
überhauen nicht vorhanden ist. In Bremsbergen 
kann mit Genehmigung der Technischen Bezirks- 
Bergbauinspektion und der Arbeitsschutzinspektion 
das Fahrtrum fehlen.

(2) In Bremsbergen mit höchstens 20° Neigung 
darf das Fördertrum mit Genehmigung der Tech
nischen Bezirks-Bergbauinspektion und der Ar
beitsschutzinspektion nur während der Betrieb 
ruht und nur unter den festgelegten Bedingungen 
zum Fahren benutzt werden.

(3) Die zur Seilfahrt dienenden Schächte müssen 
stets Fahrtrume haben, Schächte mit zwei Seil
fahrtseinrichtungen aber nur in dem Teil, der nicht 
mit beiden Fördereinrichtungen unmittelbar zu er
reichen ist.

§ 67
Fördertrume in Schächten und Bremsbergen 

dürfen nur betreten werden, wenn der Betrieb es 
erfordert. Die Beteiligten haben siclV vorher mit 
dem Anschläger oder Bremser mittels Fernsprecher 
oder Sprachrohr oder, wenn diese fehlen, auf 
andere zuverlässige Weise zu verständigen. Vor 
dem Betreten ist „Halt“ zu schlagen.

§ 68
Die §§ 65, 66 und 67 gelten auch für andere 

seigere und geneigte Grubenbaue mit Gestell- oder 
Wagenförderung außer den Abbaubetrieben.

4 .  B r e m ' s w e r k e  u n d  H a s p e l

§ 69
(1) Brems werke und Haspel müssen fest'verlagert 

sein. Das gilt nicht für fliegende Bremsen.
(2) Der Platz, von dem aus der Bremser den 

Haspel oder das Bremswerk bedient, muß sicher 
angelegt und ausgebaut sein.

( 3 )  Fliegende Bremsen, die nur an e i n e m  
Stempel aufgehängt werden, sind mit einer Not
kette an einem zweiten Stempel zu befestigen. §

§ 70
(1) Bremswerke und Haspel, mit Ausnahme von 

Hand- und Schrapperhaspeln, müssen eine selbst
tätige Bremsvorrichtung haben.

(2) In Schächten müssen die Haspel, wenn die 
Fördergeschwindigkeit mehr als 1,5 m/sec beträgt, 
außerdem ausgerüstet sein mit

a) einem Druckmesser oder einem Spannungs
messer,

b) einem zuverlässigen Teufenzeiger,
c) einer helltönenden Warnglocke, die rechtzeitig 

das Ende des Treibens ankündigt.

(3) Die Bestimmungen im Abs. 2 Buchstaben a 
und c gelten auch für Bremsberge mit Ausnahme 
der Wagenbremsberge,

(4) Die Vorrichtungen des Abs. 2 Buchstaben a 
und b müssen vom Stande des Maschinisten aus 
beobachtet werden können.

§ 71
An den Bremswerken und Haspeln müssen die 

Bremsbeläge und die Futter der Treibscheiben
nuten so beschaffen sein, daß sie nicht zum Ent
stehen von Bränden Anlaß geben können.

§ 72
(1) Das Hochziehen mit einem Handhaspel ist nur 

in Schächten bis zu 30 m Teufe zulässig.

(2) Haspelvorrichtungen über der Mündung von 
Schächten und Gesenken sind so einzurichten, daß 
die Fördergefäße ohne Gefahr abgezogen und ein
gehängt werden können.

(3) Bei Förderung mit Handhaspeln ist der Rand 
des Schachtes mit einer Fußleiste einzufassen.

- (4) Das Bewegen des Handhaspels muß von 
mindestens zwei Personen ausgeführt werden.

(5) Beim Handhaspel darf beim Hochziehen und 
Einhängen von Lasten die Last je Mann 70 kg nicht 
übersteigen.

(6) Material und Geräte dürfen nur in Kübeln 
eingelassen werden. Einzulassende Gegenstände, 
die länger als die Kübelwände sind, müssen unten 
aufstehen und am Seil befestigt werden.'

(7) Das Verwenden von Förderkübeln mit Boden
entleerung ist verboten.

§ 73
(1) Handhaspel müssen bei Teufen von über 10 m 

eine zuverlässige Bremse und Sperrvorrichtung 
haben und so eingerichtet sein, daß beim Nieder
gehen der Last ein Durchgehen der Kurbel ver
hindert wird. Der Rundbaum darf weder nach oben 
herausspringen, noch bei einem Zapfenbruch hinab
fallen können.

(2) Die Haspelstützen müssen auf tragfesten, die 
Schachtmündung auf beiden Seiten um mindestens 
1 m überragenden Unterlagehölzern sicher aufge
stellt sein.

(3) Kabelwinden zum Auf- und Abwinden 
schwerer Lasten müssen außerdem doppelten Ge
triebeeingriff oder bei einfachem Eingriff be
arbeitete Zähne haben.

(4) Für Kabelwinden und für maschinell ange
triebene Lastenaufzüge gelten die Vorschriften für 
Hebezeuge.

§ 74
Vor dem Bremswerk oder Haspel und vor den 

Seilscheiben muß eine Vorrichtung vorhanden sein, 
die bei einem Übertreiben das Fördergestell, das 
Gegengewicht oder den Wagen aufhält. Das gilt 
nicht für Schrapperhaspel.


